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Nachrichtenblatt
der Militär -Regierung für den Kreis Calw

Bekanntmachungen des Herrn Gouverneurs , des Landratsamts und sämtlicher Behörden des Kreises

CALW Samstag , 17. Mai 1947 Nr. 19

Volksabstimmüng und Landtagswahl
1. Wahlzeit.
Die erste Wahl zum Landtag und die

.Volksabstimmung Uber die Verfassung
findet am Sonntag, den 18.,'Mai, von 8
bis 18 Uhr statt.

2. Wahlvorschläge für die Landtags¬
wahl.

Der Kreiswahlausschuß hat am 28. 4.
1947 folgende Kreiswahlvorschläge zu¬
gelassen:

Wahlvorschlag Nr. 1 .
Christlich-Demokratische Union

1. Jakob Mast. Bauer u. Kreisobmann.
Sommenhardt, ^

2. Fritz Schüler, Schuhmachermeister,
Calw,

3. Em.il Dittus , Goldarbeiter, Gräfen-
hausen.

4. Wilhelm Krauß, jung. Bauer, Alt-
Nuifra. Gde. Haiterbach.

5. Kurt Kempf, Hotelier, Wildbad,
6. Emil Lutz, Bäckermeister, Alten¬

steig.
Wahlvorschlag Nr. 2

Sozialdemokratische Partei
1. Dieter Roser, Ob.Reg.Rat. Tübingen.
2. Alfons Brenner, Gemeindeangestell¬

ter . Birkenfeld,
3. Karl Titelius . Bürgermeister . Neuen¬

bürg.
4 Theodor Gengenbach, Graveur,

Unterreiehenbach.
5 Wilhelm Müller, Bauunternehmer,

Calw,
6. Christian Stickel, Gastwirt , Nagold

Wahlvorschlag Nr. B
Demokratische Volkspartei

1. Oswald Zobel, Bürgermeister und
Hotelier, Herrenalb,

2. Walter Mast, Gärtnereibesitzer,
Calw,

3. Adolf Häfele, Kaufmann, Nagold.
4. Christian Keppler, Gewerbeschulrat.

Altensteig.
5 Oskar Sackmann. Fabrikant . Calw.
6. Alfred Vester. Kaufmann, Birken

feid.
Wahlvorscblag Nr. 4

Kommunistische Partei
1. Henne!•->iih . Gottlieb, Bürgermeister

Alteusteig,

2. Laich, Ernst , Angestellter , Calw,
3. Heldmayer, Martin, Kraftfahrer,

Stammheim,
4. Müller, Robert, Kaufmann, Calmbach.
5. Güttinger , Robert, Schlosser, Neuen¬

bürg,
6. Axt, Wilhelm, Angestellter, Nagold.

3. Wahlberechtigung.
Wahlberechtigt ist, wer in der Wäh¬
lerliste der Gemeinde oder der Nach¬
tragsliste für Kriegsgefangene einge¬
tragen ist oder einen Stimmschein
einer Gemeinde Südwürttembergs vor¬
weisen kann. Zum Nachweis der Ein¬
tragung in die Wählerliste hat jeder
Wahlberechtigte seine Wählerkarte
vorzuzeigen. Für die Landtagswahl
und die Volksabstimmung wird in der
Wählerkarte je ein besonderer Ab¬
stimmungsvermerk eingetragen.

4. Wahlhandlung.
Der Wahlberechtigte erhält beim

Eintritt in das Wahllokal gegen Vor¬
zeigen seiner Wählerkarte einen Um¬
schlag mit -der roten Beschriftung
„Lapdtagswahl vom 18- 5. 1947“. Den
Stimmzettel bringt der Wahlberech¬
tigte bereits mit. Außerdem liegen
noch einige Stimmzettel im Wahllokal
auf.

Der Wahlberechtigte geht dann in
die Wahlzelle und steckt seinen Stimm¬
zettel für die Landtagswahl in den
Wahlumschlag. Er darf nur einen

Stimmzettel in den Wahlumschlag ein-
Iegen, sonst wird die abgegebene
Stimme ungültig.

Nach dem Verlassen der Wahlzelle
erhält der Wahlberechtigte den Um¬
schlag mit der schwarzen Beschriftung
„Volksabstimmung vom 18. 5. 1947“,
geht damit in die nächste Wahlzelle
und steckt entweder den Ja- oder den
Nein- Stimmzettel in den Umschlag.
Wenn der Ja - und der Nein-Stimmzet¬
tel in den»Umschlag eingelegt wird, so
ist die Stimme ungültig.

Mit den beiden Wahlumschlägen, in
denen die Stimmzettel enthalten sind,
geht der Wahlberechtigte an den Tisch
des Wahlvorstands , zeigt seine Wäh¬
lerkarte vor und legt die Wahlürn-
^ßehläge in die jeweils dafür vorge¬
sehene Urne. Der Wahlumschlag mit
der Bezeichnung Landtagswahl wird in
die Urne mit der roten Beschriftung
„Landtagswahl“ und der Wahlumschlag
mit der Bezeichnung Volksabstimmung
wird in die Urne der schwarzen Be¬
schriftung „Volksabstimmung“ einge¬
legt. Ein Verwechseln der Stimmzettel
beim Einlegen in die Umschläge oder
der Umschläge beim Einwerfen in die
Urne hat die Ungültigkeit der Stimm¬
abgabe zur Folge Bei der Einlegung
werden in die Wählerkarte und in der
Wählerliste je 2 Abstimmungsvermerke
eingetragen.

Kreisversammlung
Die Kreisversammlung des Kreises

Calw tritt am Donnerstag, den 22. 5. 47,
8.15 Uhr in Calw (im Saalbau Weiß,
Badstraße) zu ihrer 2. ordentlichen
Sitzungsperiode zusammen.

Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht des Landrats.
2- Aufstellung (bzw. Änderung) der

Stellenpläne:
a) Stellenplan der Beamten des

Kreisverbands,
b) Stellenplan der Angestellten und

Arbeiter des Kreisverbands.
3. Bestellung des neuen Kreispllegers.

' ! Endgültige Anstellung Jos Kreisbau-
| meisters Link in Magold

5. Übertragung von Zuständigkeiten
der Kreisversammlung an den Kreis¬
versammlungsausschuß und an den
Landrat (Aufgabenabgrenzung).

6. Mitteilung von Entscheidungen, die
der Kreisversammlungsausschuß an
Stelle der Kreisversammluhg getrof-

• fen hat.
7. Verschiedenes.

Die Verhandlungen der Kreisver¬
sammlung sind öffentlich. (Bei einzel¬
nen Verhandlungsgegenständen kann
die Öffentlichkeit ausgeschlossen wer¬
den.)

j Calw, den 8 Mai 1947
i Landratsamt
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/NäcB 'der Stimmabgabe' Verläßt Vier'

!Wahlberechtigte das Wahllokal. Eswird nochmals darauf aufmerksam ge-
imacht, daß nur mit amtlich hergestell-
iften Stimmzetteln, die den Wahlberech¬
tigten bereits 3 Tage vor der Wahl zu-
’gestellt wurden, abgestimmt wird. Bei
[.Verwendung anderer Stimmzettel ist
die Stimme ungültig . Wahlberechtigte,
die durch körperliche Gebrechen behin¬
dert sind, ihren Stimmzettel eigenhän¬
dig in den Umschlag und diesen in die
Wahlurne zu legen, dürfen sich im
Wahlraum der Hilfe einer von ihnen
selbst zu bestimmenden' Vertrauens¬
person bedienen.

5. Wahlgesetze und Verordnungen.
Die für die Wahlen einschlägigen

Verordnungen sind auf den Bürgermei¬
sterämtern , in den Wahllokalen und
beim Landratsamt Abt. Ia einzusehen.
.̂Verordnung Nr. 44 vom 28.5. 1946 über

Aufstellung der Wählerlisten,
Verordnung Nr. 49 vom 5. 8. 1946 be¬

treffend Wahlgeheimnis und Wahl¬
freiheit sowie Gesetzmäßigkeit und
Wahrhaftigkeit der Abstimmung,

Verordnung Nr.65, 66 und 67 vom 8.10.
1946 über Bildung einer beratenden
Versammlung in Baden,*Württem¬
berg und Rheinpfalz,

Verordnung Nr. 87 vom 17. 4. 1947 be¬
treffend Volksabstimmung über die
Verfassung und Wahl der Mitglieder
des Landtags in den einzelnen Län¬
dern,

Rechtsanordnung über die erste Land¬
tagswahl im französisch besetzten
Gebiet Württembergs und Hohenzol-
lerns vom 2. April 1947 — A.B1.
S. 533 —,

Wahlordnung vom 22. April 1947 —
A.B1. S. 631 —,

Rechtsanordnung zur Durchführung
der Volksabstimmung über die Ver¬
fassung am 18.Mai 1947 vom 25.April
1947— A BI. Nr. 25 —.
6. Strafbestimmungen.
Jede Person, welche unberechtigt

und in betrügerischer Absicht abstimmt
oder abzustimmen versucht, insbeson¬
dere durch das Vorzeigen einer unter
falschem Namen oder auf irgend eine
andere Weise widerrechtlich erlangten
Wählerkarte , setzt sich einer Geld¬
strafe von 50—300 RM. und einer Ge¬
fängnisstrafe von einem Monat bis zu
einem Jahr oder einer dieser Strafen
aus.

Jede Person, welche vorsätzlich an
eine andere Person ihre Wähler karte
oder eine Urkunde abgibt, welche er¬
möglicht, an ihrer Statt zu wählen,
unterliegt den gleichen Strafbestim¬
mungen.

7. Feststellung des Wahlergebnisses.
Zur Feststellung des Wahlergebnis¬

ses durch den Wahl Vorstand und die
zugezogenen Hilfskräfte ist die Öffent¬
lichkeit zugelassen. Allerdings müssen

<* ,

S;5:eü '6Äa ?̂«rsclSireIlbwiig,en
Es sind sofort neu zu besetzen beim

1. Kreisernährungsamt:
a) Stelle des Leiters. (In Frage

kommt nur ein politisch völlig unbe¬
lasteter Bewerber — Kaufmapn aus
der Lebensmittelbranche oder Verwal-
tunggmann — mit gründlichen Kennt¬
nissen und Erfahrungen auf dem Ge¬
biet der Ernährungswirtschaft , guten
Umgangsformen und französischen
Sprachkenntnissen. Vergütung nach
TO. A.)

b) 2 Sachbearbeiterstellen.
1 Stalle ist mit einem* Fachmann
des gehobenen mittleren Verwaltungs¬
dienstes oder einem jüngeren Kauf¬
mann aus der Lebensmittelbranche —
möglichst mit französischen Sprach¬
kenntnissen — zu besetzen; 1 Stelle ist
mit einem Bewerber zu besetzen, der
über theoretische und praktische land¬
wirtschaftliche Kenntnisse verfügt
(staatl . geprüfter Landwirt , landwirt¬
schaftlicher Inspektor o. ä.) und Er¬
fahrungen in Marktleistungs-, Erfas-
sungs- und Verwaltungsfragen besitzt
sowie die landw. Verhältnisse des
Kreises Calw bzw. des Schwarzwalds
genau kennt. Beide Stellen werden
nach Verg.GruppeVb TO.A vergütet .)

c) 2 Marktleistungsprüfer
für den Außendienst des Ernährungs¬
amts. (In Frage kommen nur Bewerber
mit praktischen und theoretischen land¬
wirtschaftlichen Kenntnissen, die die
Verhältnisse des Kreises Calw oder des
Schwarzwaldes kennen und körperlich
den Anforderungen anstrengenden Au¬
ßendienstes voll gewachsen sind.
Hauptaufgaben : Leistungskontrollen

die Anwesenden größte Ruhe bewahren,
um die Zählgeschäfte nicht zu stören.

Calw, 12. Mai 47. Landratsamt.
I Waldbrände!
Verschiedene in letzter Zeit entstan¬

dene Waldbrände sind offensichtlich
auf Nachlässigkeit und Unvorsichtig¬
keit, insbesondere auf Rauchen oder
Feuermachen in den Waldungen zu¬
rückzuführen . Es besteht daher Anlaß,
die Bevölkerung allgemein zu größ¬
ter Vorsicht  anzuhalten . Der bei
den Bränden entstehende Schaden ist
in der heutigen Zeit doppelt schwer zu
ertragen.

Im allgemeinen Interesse liegt es, bei
Feststellung eines Waldbrandes unver¬
züglich die nächste Ortspolizeibehörde
zu benachrichtigen, falls nicht soforti¬
ges Einschreiten an Ort und Stelle Er¬
folg verspricht . Die Ortspolizeibehör¬
den, die Landespolizeibeamten, sowie
das Wald- und Feldschutzpersonal wer¬
den angewiesen, jede Art der Zuwider¬
handlung von feuerpolizeilichen Vor¬
schriften zur Anzeige zu bringen.

Landratsamt.

des Kriefs^erbaftds Calw
bei Milch usw. Vergütung nach Verg.-
Gruppe VII TO. A mit Aufrückungs-
möglichkeit nach Gr. VTb. Reisekosten-
pauschvergütung .)

2. Kreiswirtschaftsamt:
1 Stelle eines Prüfers (Kreis¬

organ der Wirtschaftspolizei ). (Gefor¬
dert werden thoeretische und praktische
kaufmännische Kenntnisse und mög¬
lichst polizeiliche Erfahrungen für den
Wirtschaftskontrolldienst und körper¬
liche Tauglichkeit für die Anstrengun¬
gen des Außendienstes. Vergütung
nach Verg.Gr. VII der TO. A, Reise¬
kostenpauschale.)

SJ Kreissozialamt:
1 Stelle eines Sachbearbei¬

ters ' (Abteilungsleiter)  für die
Abteilung *Kriegsopferfürsorge.
(Gesucht wird ein Beamter des gehobe¬
nen mittleren Verwaltungsdienstes oder
ein Angestellter mit Eignung , Kennt¬
nissen und Erfahrungen 1 im Sozial¬
wesen, der auch in der Lage ist, den
Leiter des Kreissozialamtes in der Ab¬
teilung Jugendamt . und Fürsorgeaint
zu vertreten . Dienstbezüge nach Bes.-
Gr. A 4 c 2 bzw. Verg.Gr. Vb TO. A.)

Bewerbungen sind unter Beifügung
einer Sfammliste, eines handgeschrie¬
benen Lebenslaufs, eines politischen
Fragebogens (oder des Nachweises über
das Säuberungsergebnis ), eines Licht¬
bildes *sowie von Zeugnisabschriften
unverzüglich an das Landratsamt (Per¬
sonalreferat ) in Calw einzureichen.
Persönliche Vorstellungen ohne Auf¬
forderung hiezu sind zwecklos.

Calw, den 10. Mai 1947
Landratsamt.

Neuregelung der Öffnungszeiten
(Ladenschluß) offener Verkaufsstellen

für die Sommerzeit 1947
Die Landesdirektion für Arbeit in

Tübingen hat mit dem nachstehend ab¬
gedruckten Erlaß vom 9. April 1947
die Oeffnungszeiten (Ladenschluß) of¬
fener Verkaufsstellen im französisch
besetzten Gebiet Württembergs und
Hohenzollerns bis auf weiteres einheit¬
lich neu geregelt . Die Neuregelung
tritt sofort in Kraft.

Von der in Ziffer 4 dos Erlasses aus¬
gesprochenen Ermächtigung mache ich
hiermit Gebrauch und setze als weite¬
ren Schließungstag für die Nichtlebens¬
mittelgeschäfte und Metzgereien den
Montag fest . Ebenso gestatte ich gemäß
Ziffer 6 des Erlasses , daß die offenen
Verkaufsstellen mit angeschlossenen
überwiegenden Herstellungs - und Re¬
paraturbetrieben nachmittags — außer
Samstags — geschlossen bleiben.

Calw, den 30. April 1947
Landratsamt.

1
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EFHTß(ffier 4^ (La¬
denschluß) offener Verkaufsstellen

vom 28. März 1947
Auf Grund der Verordnung über den

Ladenschluß vom 21. 12. 1989 (RGBl. I
Seite 2471) in der Fassung der Verord¬
nung vom 9. 1. 1942 (RGBl. I S. 24)
wird bezüglich der Verkaufszeiten der
offenen Verkaufsstellen im französisch
besetzten Gebiet Württembergs und
Hohenzollerns bis auf weiteres fol¬
gende einheitliche Regelung getroffen:
i . Beginn der Verkaufszeit:

Sämtliche Einzelhandelsgeschäfte,
einschließlich Metzgereien und Bäcke¬
reien , sind spätestens um 8 Uhr vor¬
mittags zu öffnen.

Die bisher bestehende abweichende
Regelung für das Bedürfnisgewerbe,
insbesondere Milchverkauf, bleibt un¬
berührt.

2. Mittagspause:  .
Die Geschäftsinhaber sind berechtigt,

über Mittag ab 12.30 Uhr ihre Ge¬
schäftsstellen während 2 Stunden ge¬
schlossen zu halten. Die Regelung soll
jedoch in der gleichen Gemeinde ein¬
heitlich getroffen werden.

Samstags und an den Tagen vor Feier¬
tagen wird die Mittagspause auf die
Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr fest¬
gesetzt.

3. Ende der Verkaufszeit:
Die Geschäftsinhaber sind berechtigt,

ihre Geschäftsstellen um 18.00 Uhr,
Samstags um 19.00 Uhr zu schließen.

In Orten mit weniger als 3000 Ein¬
wohnern, insbesondere in ländlichen
Gemeinden, dürfen Verkaufsstellen
nach Bestimmungen des Landratsamts
während der Sommermonate — April
bis September — bis 21 Uhr geöffnet
sein.

Angestellte dürfen jedoch nach 19.00
Uhr nicht beschäftigt werden.

4. Schließungstage:
•Jeden Mittwoch haben alle Verkaufs¬

geschäfte mit Ausnahme der Friseur¬
geschäfte mit angeschlossenem Laden¬
geschäft einheitlich für das Gebiet des
Staatssekretariats geschlossen zu hal¬
ten. Ist der Mittwoch ein ortsüblicher
Markttag, so kann das Landratsamt
einen anderen Werktag als Schlie¬
ßungstag bestimmen.

Falls der Donnerstag ein Feiertag
ist , sind sämtliche Geschäfte am Mitt¬
woch offen zu halten.

Für die Nichtlebensmittelgeschäfte
kann nach Anordnung des Landratsamts
ein weiterer Schließungstag zugelas¬
sen werden.

Soweit besondere Verhältnisse es er¬
fordern , kann das zuständige Land¬
ratsamt für Bäckereien und Metzge¬
reien außer Mittwoch einen weiteren
Schließungstag genehmigen. Die Vor¬
aussetzungen hierfür liegen insbeson¬
dere dann vor, wenn diese Betriebe
an bestimmten Wochentagen für die

t

Le^ nsm5?lelWiWfguÄg
und 18' je 50 g, Abecltn. 19 40 g, zu¬

rr»V»*,

Lauf fefe’gr&phlscher Weisung des
Landesernährungsamtee sind für die
Zeit vom 11. Mai bis 20. Mai 1947 frei¬
gegeben:

Brot:
Sgl. von 0—1 J. und Kinder von 1 bis

3 J .: Abschn. 3 1000 g, Absclin. 4
250 g, zusammen 1250 g.

Kinder von 3—6 Jahren : Abschn. 3 u.
4 je 1000 g, zus. 2000 g.

Jugendliche v. 6—10 Jahren , Jugend¬
liche von 10—18 Jahren u. Erwach¬
sene über 18 Jahre : Abschn. 3 und 4
je 1000 g und Abschn. 7 500 g, zu¬
sammen 2500 g.

Schwerarbeiter 1. Kat. Abschn. 63 500
Gramm.

Schwerarbeiter 2. Kat. Abschn. 163
1000 g und Abschnitt 164 250 g, zu¬
sammen 1250 g.

Schwerarbeiter 3. Kat. Abschn. 263 und
264 je 1000 g, Abschnitt 265 250 g,
zusammen 2250 g.

Werdende u. stillende Mütter auf Zu¬
satzkarte : Abschn. 904 500 g.

Brotkarten für Selbstversorger : Ab¬
schnitt 806 bis 310 je 1000g. zusam¬
men 5000 g.

Fleisch  :
Sgl. von 0—1 J. und Kinder von 1 bis

3 Jahre auf Abschn. 8 100 g.
Kinder von 3—6 Jahren : Abschn. 15

und 16 je 50 g, zusammen 100 g.
Jugendliche von 6—10 Jahren : Ab¬

schnitt 16' und 17 je 50 g, zus. 100 g.
Jugendliche von 10—18 Jahren : Ab¬

schnitt 18—21 je 50 g. zus. 200 g.
Erwachsene über 18 Jahre : Abschn. 17

sammen 140 g.
Schwerarbeiter 1. Kat. 0 g.
Schwerarbeiter 2. Kat. Abschn. 167 bis

170 je 50 g, zusammen 200 g.
Schwerarbeiter 3. Kat. Abschn. 267 bis

269 je 50 g, Abschn. 270 100 g, zu¬
sammen 250 g.

Werdende u. stillende Mütter auf Zu¬
satzkarte : Abschn. 906 60 g.

Vollmilch :
Sgl. jvon 0—1 J . und Kinder von 1—3

Jähren : aA Ltr . täglich.
Kinder von 3—6 Jahren : A Ltr . tägl.
Jugendliche von 6—10 Jahren : Yk Ltr.

täglich.
Jugendliche v. 10—18 Jahren : % Ltr.

täglich.
Werdende und stillende Mütter auf

Zusatzkarte : A Ltr . täglich.
Calw, den 9. Mai 1947

Kreisernährungsamt.
Ausgabe von Hülsenfrüchten;

Mai-Ration
1. .Normalverbraucher und fcNormai-

verbraucher in Gemeinschaftsverpfle¬
gung über 3 Jahre erhalten 20Q̂-; Hüb
senfrüchte.

Die Abgabe hat bei K 2 und J1 auf
Abschnitt 45, J 2 und Erwachsene auf
Abschnitt 45 der Mai-Lebensmittelkarte
zu erfolgen.

2. Den Bürgermeisterämtern ist we¬
gen der Ausgabe bereits ein Erlaß des
KEA. zugegangen.

3. Die Hülserifrüchte können nach
örtlichem Aufruf bezogen werden.

| Calw, den 12. Mai 1947
| Kreisernäh rungsamiä

Militärregierung (Besatzüngsmacht) zu
arbeiten haben. *

Für Friseurgeschäfte mit angeschlos¬
senem Ladengeschäft wird der Montag
anstatt Mittwoch als Schließungstag
festgesetzt.

5. Aushang:
In jeder offenen Verkaufsstelle ist

an deutlich sichtbarer Stelle ein Schild
mit Angabe der Verkaufszeiten anzu¬
bringen. \
6/Ausnahmegenehmigung für

einzelne Geschäfte:
Das Landratsamt kann offenen Ver¬

kaufsstellen mit angeschlossenen Her-
stellungs- und Reparaturbetrieben eine
abweichende Regelung der Verkaufs¬
zeiten (nachmittags) gestatten , wenn
der Herstelhings - oder Reparaturbetrieb
im Verhältnis zu der Verkaufstätigkeit
von überwiegender Bedeutung ist und
insbesondere die Reparaturen andern¬
falls erheblich gestört und verzögert
werden.

Für Geschäfte, wie Schuhmacher(Be¬
sohlwerkstätten ), Optiker, können die
Landratsämter guf Antrag der Betriebe
besondere Annahme- und Ausgabetage
festsetzen.

Vorübergehende Schließung von Ein-'
zelhandelsgeschäften ist ebenfalls nun,
mit Zustimmung des Landratsamts zu-j
lässig, wenn besonders dringende,
Gründe (z. B. Erkrankung ) vorliegen.'

7. Sehiußbestimmungen:
Die Verkaufszeit an Sonn- und Feier¬

tagen wird durch die vorstehende An¬
ordnung nicht berührt.

Unberührt bleiben auch die Vorschrif¬
ten über die Arbeitszeit , die Sonntags¬
ruhe und den Jugendschutz der An¬
gestellten, Arbeiter und Lehrlinge.

Zuwiderhandlungen werden nach § 6
der Verordnung über den Ladenschluß
vom 21. 12. 1939 (RGBl. I S. 2471) be¬
straft . r\ • t . . . , . .Die Landesdirektlo -M

für Arbeit.
Stadt Calw
Bauarbeiten

Nach Anordnung der Militärregie¬
rung vom 12. 7. 1946 hat jede Bauarbeit,
welche ohne Genehmigung der Baupoli-
zeibehörde und ohne Zustimmung durch
den franz . Kreisdelegierten unternom¬
men oder weitergeführt wird, eine Geld¬
strafe von 1000 RM. zur Folge.

Bürgermeisteramt.



Gesellschaft für Gesundheitsfürsorge
und Kriegsgefangenendienst

Kreiskomitee Calw, Landratsamt
Pakete an Kriegsgefangene in Eng¬

land! Ab sofort werden laut Zeitungs¬
meldungen von allen Postämtern in
der britischen Zone Pakete bis zu 5 kg
(nicht schwerer) an deutsche Kriegs¬
gefangene in England angenommen.
Näheres durch den Unterzeichneten.

Einlösung von Kreditzertifikaten in
Pfund Sterling ! Nach westdeutschen
Zeitungsmeldungen wird auf Anord¬
nung der britischen Militärregierung
an ehemalige Kriegsgefangene, die im
Besitz von ob. Kriegszertifikaten sind
und in der britischen, amerikanischen
■und französischen Zone wohnen, der
Gegenwert zu einem Wechselkurs von
15 Mk. per Pfund Sterling demnächst
ausbezahlt; ehemalige Kriegsgefan¬
gene aus Italien , die Zertifikat Nr. 91
besitzen, müssen noch zuwarten.
Schriftliche Mitteilungen der in Be¬
tracht kommenden Kriegsgefangenen
an den Unterzeichneten erbeten.

Dollar-Schecks, in Kriegsgefange¬
nenlagern in USA. ausgestellt ! Wer
im Besitz solcher Schecks ist, wendet
sich sofort persönlich an den Unter¬
zeichneten. Heimkehrer aus ehemali¬
ger Gefangenschaft in USA., die bis
jetzt noch in engl. Gefangenschaft wa¬
ren, sofort auf diese Notiz aufmerk¬
sam machen! ^

Aerztliche Untersuchung entlassener
Kriegsgefangener ! Auf wiederholte
Anfragen in dieser Sache sei darauf
hingewiesen, daß der Unterzeichnete
schon seit Anfang 1946 jeden Heim¬
kehrer aufmerksam gemacht hat, sich
sofort ärztlich untersuchen zu lassen,
um gesundheitliche Schäden festzustel¬
len. Gleichzeitig wurden auch die Ent¬
lassenen immer wieder aufgefordert,
sich bei ihrer früheren Krankenkasse
zu melden. Dies sollte auch künftig
jeder Heimkehrer besser beachten,
-weil man öfters feststellt , daß dies

trotz längerer Anwesenheit in der
Heimat nicht ,geschah. Nun finden ärzt¬
liche Untersuchungen durch das Staatl.
Gesundheitsamt statt.

Kleine Liste von deutschen Kriegs¬
gefangenen, die im russ . Gef.Lager
Postfach Nr. 190/9^n den Jahren 1945
bis 1946 gestorben (sind, liegt hier auf.
Schriftlich anfragen.

Falls unter den Heimkehrern aus
russischer Gefangenschaft im Kreis
Calw einer wäre, der an den Kämpfen
bei Charkow teilgenommen hat, wird
er um seine Anschrift gebeten.

Achtung! Post in russische Gefan¬
genschaft! Obwohl in Nr. 15 vom 17.4.
1947 genau die Anschrift an den Ge¬
fangenen und die des Absenders abge¬
druckt war, glauben viele, nicht danach
fragen zu müssen. Auch in den Tages¬
zeitungen wurde in letzter Zeit wieder
Klage darüber geführt , daß man nicht
einmal „Kriegsgefangenenpost “ darauf
schreibt. Sendungen, die Beilagen ent¬
halten, im Format Uber Postkarten - und
Normalbriefgröße hinausgehen und
über 20 Gramm wiegen, werden nach
einer (Dena-)Meldung künftig nicht
mehr angenommen. Es sollte doch dies
alles besser beachtet werden. Täglich
kommen Briefe ein, die diesen Vor¬
schriften und dem angeführten Muster
in Nr. 15 in keiner Weise entsprechen.
Die Abänderung all dieser lässig ge¬
schriebenen Post in die richtige Form
ist bei dem großen Posteingang un¬
möglich!

Briefe an unsere Geschäftsstelle a. d.
Landratsamt, die nur Gefang.Post zur
Weiterleitung enthalten, bitte nicht
zukleben!

Private Such- und Uebersetzungs-
büros. Der Firma Otto Pfeiffer , Kün-
zfclsau, und der angebl. LülK.-Vermilt-
lungsstelle Fürth . Bayern. g(' ■ man
auf Angebote keine Antwort. Die zu¬
ständigen Amtsstellen befassen sich
schon mit diesen Unternehmungen'
zwecks Schließung.

Schutbesuchspflieht
Die vielfachen Schulunterbrechungen

während der beiden letzten Kriegsjahre
haben zu einer falschen Auffassung
einzelner Schülereltern über die Not¬
wendigkeit des regelmäßigen Schul¬
besuches ihrer schulpflichtigen Kinder
geführt . Der kriegsbedingte Ausfall an
Schulunterricht hat zu Lernschäden ge¬
führt , welche nur durch einen sorgfälti¬
gen Schulbesuch behoben werden kön¬
nen. Die Schülereltern sind verpflich¬
tet, die Kinder zu regelmäßigem Schul¬
besuch anzuhalten. Bei Erkrankung
oder anderen begründeten Verhinderun¬
gen ist dem Lehrer des Schülers sofort,
spätestens aber auf den zweiten Schul¬
tag Anzeige zu machen. Soll ein Schüler
aus dringendem Grunde vorübergehend
vom Schulbesuch entbunden werden, so
ist vorher  unter Angabe des Grundes
beim Klassenlehrer um Befreiung nach¬
zusuchen.

Bei unberechtigtem und unentsehul-
digtem Förnhalten des Kindes vom
Schulbesuch müssen künftig empfind¬
liche Strafen verhängt werden.

Hier liegt Post an Herrn Lehrer
Erich Bolz (?). Wer weiß seinen
Aufenthaltsort im Kreise? Ebenso an
Frl . Annemarie Braun. Schwester Anne
Blaich, Kr. Calw, von Bruder Wilhelm
Blaich. franz . Kgf., Depot 231/B.

Für die vielen kleinen und größeren^
Geldspenden im Mdnat April herzl.
Dank. Auf Konto 3010 werden Spenden
zu Gunsten der Kriegsgefangenen und
Heimkehrer .weiterhin dankend ange¬
nommen.

Kleidung, Wäsche, Schuhe für Heim¬
kehrer und Flüchtlinge wird dringend
benötigt. Die immer wieder eingehen¬
den Spenden zeigen, daß es trotz der
Not der Zeit noch möglich Ist. für diese
Sammlung etwas zu opfern.
Geschäftsstelle Calw , Land¬
rat  s a mt, Zimmer 15, Tel. 244/345. —
I. A.: May. .— Nachmittags geschlossen.

Einwohner, der das 14. Lebensjahr
überschritten hat, zur Verfügung.
Calw, den 8. April 1947.

Bürgermeisteramt

Volksthfcqf -er
P b.Badischen Hof CALW |

Vom 16.—22. Mai 1947
Ich werde Dich auf Händen tragen
mit Heli Finkenzeller, Hans Leibe),
Elisabeth Marcus. Ein Versäumnis
wäre es, diese Erstaufführung in
Calw nicht zu besuchen.

Jugendfrei'

Herausgeber: Im Auftrag des Gouver¬
nement Militalre de Calw Landratsamt

Calw. Verwaltung u. Anzeigenannahme:
Landratsamt Calw. Abteilung Bekannt¬
machungen. — Druck: A. Oelschlager-

sehe Buchdruckerei in Calw

Ihre Vermählung geben bekannt:
Reinhold Trinkner, Hedwig
Trinknergeb .Dilger,Rotenbach¬
werk, über Neuenbürg ; Char¬
lottenhöhe , Ellwangen/Jagst.
16. Mai 1947,_

Ihre Vermählung geben bekannt:
Heinz Herde, Rechtsanwalt.
Anneliese Herde -geb. Werner,
Weinheim/Bergstr. Calw/Schw.
17. Mai 1947.

Für die vielen Beweise herzl.
Teilnahme anl. des Todes un¬
seres lb. unvergeßl. Sohnes,
Bruders, Schwagers u. Neffen
Paul Dietsch, Gerbermeister
sagen wir herzl. Dank; beson-
Stadtpf. Kollmann, dem Lieder¬
kranz, der Stadtkapelle u. allen,
die an der Trauerfeier teilnah-
men. Die Eltern : Friedrich
Dietsch und Frau Barbara, geb.
Lamparth mit allen Angehöri¬
gen. Altensteig, im Mai 1947.

Es starben:

Friedrich Wackenhut, Möbel¬
fabrikant, nach kurzer, schwe¬
rer Krankheit am 29. April im
Alter von 74 Jahren. In tiefer
Trauer : Friedrike Wackenhut,
geb. Mast, Lina Flaig, geb.
Wackenhut mit Gatten und
Kindern. Richard VVackenhut
mit Gattin und Kindern sowie
alle Angehörigen. Wir haben
den lieben Entschlafenen am
2. Mai auf dem Waldfriedhof
zur letztenRuhe gebettet .Alten¬
steig, 2. Mai 1947.

Evangelisdie Gottesdienste
in Calw

Sonntag Exaudi, 18. Mai: 8.15
Uhr Frühgottesdienst (Schüz);
8.15 Uhr Christenlehre für Töch¬
ter im Vereinshaus; 9.30 Uhr
Hauptgottesdienst (Höltzel);
10.45 Uhr Kindergottesdienst.

Mittwoch : 8.30 Uhr Betstunde;
20 Uhr Frauenabend.

Donnerstag :20 Uhr Bibelstunde.
Freitag : 14.30 Uhr Gustav-Adolf-

Frauenwerk.

Kreisstadt Calw
Die Georgenäums-Bibliothek ist

täglich (außer sonntags) von 8—12
Uhr und von 14—19 Uhr wieder
geöffnet.

Die Georgenäums-Lesestube im
Volksbildungswerk wurde neu ein¬
gerichtet. Deutsche und franzö¬
sische Tageszeitungen, französi¬
sche Magazine und Modezeitschrif¬
ten liegen auf.

Eine Leihbücherei französischer
Literatur wird demnächst zur Ver¬
fügung stehen. Der Lesestube ist
eine Verkaufsstelle französischen
Schrifttums angegliedert.

Die Benützung der Bibliothek
und Lesesfube wird -empf ohlen.
Diese Einrichtungen stehen jedem
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